
Spendenfonds Betagtenheim Wieden 

der Politischen Gemeinde Buchs 



Der Gemeinderat Buchs erlässt folgendes Reglement: 

Art. 1 Name 

Der diesem Reglement zugrunde liegende Fonds heisst Spendenfonds Betagtenheim 
Wieden der politischen Gemeinde Buchs. 

Art. 2 Fondskapital 

Das Fondskapital entsteht durch: 
- Übernahme des bestehenden Spendenfonds des Altersheimen 
- Spenden und andere Zuwendungen 
- Zinserträge 

Art. 3 Zweckbestimmung 

Die Mittel aus dem Spendenfonds sind für die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner des Betagtenheim Wieden, Buchs, bestimmt. 

Art. 4 Mitteleinsatz 

Zur Erfüllung des Fondszweckes können die Zinsen und das Fondskapital verwendet 
werden. 

Art. 5 Zuständigkeit 

Die Betriebskommission Betagtenheim Wieden entscheidet über Anträge der Heimlei-
tung betreffend den Bezug von Fondsmittel im Rahmen der Zweckbestimmung. 

Dem Gemeinderat sind die von der Betriebskommission Betagtenheim Wieden bewil-
ligten Anträge zur Genehmigung vorzulegen. 

Art. 6 Vollzugsbeginn 

Dieses Reglement tritt am 1. Juli 2002 in Kraft. 



Vom Gemeinderat Buchs erlassen am 2. April 20021. 

Gemeinderat Buchs 

Ernst Hanselmann Martin Hutter 
Gemeindepräsident Gemeinderatsschreiber 

* * * 

Dem fakultativen Referendum unterstellt vom 10. April 2002 bis 10. Mai 2002. 

* * * 

Vom Departement für Inneres und Militär genehmigt am 27. Mai 2002 

Departement für Inneres und Militär des Kantons St. Gallen 

lic. iur. Gabriela Maag Schwendener 
Leiterin Rechtsdienst 

* * * 

Das Reglement, Spendenfonds Betagtenheim Wieden wird ab 1. Juli 2002 angewendet. 

Buchs, 10. Juni 20022

Gemeinderat Buchs 

Ernst Hanselmann Martin Hutter 
Gemeindepräsident Gemeinderatsschreiber 

                                            
1 GR Prot. Nr. 2002/142 vom 2. April 2002 
2 GR Prot. 2002/245 vom 10. Juni 2002 


	Spendenfonds Betagtenheim Wieden
	der Politischen Gemeinde Buchs
	Gemeinderat Buchs
	Gemeinderat Buchs



